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FormbIaU zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. l des Thüringer Befefligtenfransparenzdokumentatfonsgesetzes

Jede natüriiche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an emsm
Gesetzgebungsverfahren beteiijgfc hat, ist nach dem Thüringer
Beteit!gtentransparen2dof<umentatEonsgesetz (ThürBeteilcfokG) verpflichteti die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend " zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als -verpflichte n ds
Mindestlnformatipnen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Betelligtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

ßWe gut leaerfich ausfüSlen und zussmmen mit der Stellungnahms sQndenf

Z^\yiJc|^]^^se^|J^tfJjjb^^!e^gi^^ ''. ' ^
Gesetz zur Einsetzung einer Thüringer Anti-BürokratEekommission (Thüringer Anti-
Bürokratiekommissfonsgesete-ThürABKG)
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Druck$ache 7/4084 Neufassung -
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Name

ö [ < F^ ^ 6^ ^^Uj ^u^ti

"q

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

postteltzah!, Ort .

Organ isationsform

6^ V,

^k ((u- /^tt ^- •

Wn^ lAjf^ciÜ^^
Haben Sie s,|ph:,a[@ ^atÜ.t'tJGh® Person geäuße,rt, d. h, ^Is Priva.tpersoh? ' . /
'(i'SA&.-l Nr1,2ThÜr&^i,ldoKG) . . , , • :::. :' • • ',-•'. '. ;; '.

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dlenstadresse Ü Wohnadresse

(Hinweis: Angaben uir Wohnadresse sind nur srforderilch, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fa!l v&röffsntllcht.)

Straße, 'Hausnummer

PosUeitzah!. Ort



3.

4.

3.

i/Va's ist der Schv^rpünkf Ihrer inh'ältljchen oder beruflichen Tättgkeii?,
:§öAbs,l;Nri-3TtiäfBeteH(fokG) • .'• . • ;.. '.-.'•.•,

^. fct-f./ / ^/... \ r >f . .. '/}.. .» /.. . ./. ^'St<^4^^ 4^-'^J^ {^ ^~ '^- a ^ tt-</^ ^^j n.^iuAf; \:

•laben Sie in Ihrem schriftiichen Beitrag die entworfeneh Regelungen Insgesamt eher

i befüiwortet,
3 ' abgelehnt,

3 ergänzungs- tew. änderungsbedürftig eingeschätzt?

3itte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhfitlte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
aesetzgebungsverfahren zusammen!

g5Abs.1Nr.4ThÜrBetelldok6)

6 \ d^L 4^(ci<i^ '

Wurden Sie vom .U'ridtag; gebeten, einen schrtftjiotieri Beitrag zum Ge^etz^ebü'rigsvorhaben
IpzürekNn?..;. ,:^ " ^•^ •..-.• 1 .• .,'". -•'-. '••'..' '•;.; ; '•-;..' :'.

^5AJ3S..1.N^6Th(irB8{eJt£loisG^^^,^ . . ' ^ .'•.'/„,..„-,•„ ', '. ,\.^ . ''^';: •-. . \^. • '

ja (Hinweis: wsiter mit Frage 6) a nein

Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

i welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ perE-Mafl

per Brist

äüsn Sie-sich als AriwaiJs kanntet im. Auftfag eines Aufträggeberä'mft seh:rlfttich@.h ßeiträg^ri
mGesetzäebüngsverfahreh beteiligt? ••• . . ' : ', , ' '

SÄbs.lNr.eThÜfBeteildpttG).. / . . .;, •• ., /. .. : /; . ...;,,,^ ......'.,;;;•.!,, . . .

ja nein (weiter mfl Frage 7)

fenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen S!e Ihren Auftraggeberl



17,
Stimmen Sie einer-Yeröffentlichunö Ihres schrlfflichen Beitrages in der
Beteijigtentiianspa^nzdö|<;um6ntat}oh,zu? .•
'(§ ä Abs. l'^atz 2Th(}rBsieilcl,bkö) •

K ^ • a nein

Mit meiner Untersohrift versichere ich die Richtigkeit und Vollgtändfgkeit der Angaben.
Änderungen !n den mjtgeteiften Daten werd^ ich unverzüglich un<^ün§jj gefordert bis zum Abschtuss
des Gesetzgebungs Verfahrens mitteiien.

Ot-t,.D,at]iffr)'

UA(<&^ /ff.o-7, ^<??-



Anlage zu Punkt 4 der Anlage 4

Unsere Hauptforderungen sind^

» die Prüfung bestehender Gesetze, da im Bestand ein hohes Maß an bürokratischen
Vorgängen existiert. Diese Prüfung darf nicht nur im EinzelfaU geschehen, sondern
muss Regelfall werden.
Hier habe ich Ihr Beispiel des Vergabegesetzes aufgegriffen und einen Platzhalter
(in Gelb) eingebaut, falls Sie Ihren eigenen Erfüllungsaufwand noch einbringen
möchten.

» eine frühzeitige Einbeziehung des Normenkontrollrats. Diesem müssen mindestens
vier Wochen für die Prüfung eingeräumt werden

» Zu den Pflichten des NormenkontroUrats; Dieser muss zum einen Anstoß geben
können, dass ein bestehendes Gesetz geprüft wird. Zum anderen müssen
gravierende Einwände des Normenkontrollrats auch eine Neubefassung der
Landesregierung/des Landtags mit dem Gesetz bzw, der Verordnung zur Folge
haben.

• die Besonderheiten eigentümergeführter Unternehmen muss sich auch in der
Zusammensetzung des Normenkontrollrates oder emes Bündnis für eine moderne
Verwaltung wiederfinden,

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


